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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1996

Norm

ABGB §859

B-VG Art89

MRG §46a Abs4 Z2

Rechtssatz

Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken wegen einer Ungleichbehandlung von Vermietern (d.h. solchen,

die die Möglichkeit einer freien Mietzinsvereinbarung zu nutzen wußten und solchen, die sich mit geringen "Ablösen"

zufrieden gaben), weil es zum Wesen der Vertragsfreiheit gehört, daß sie in unterschiedlichem Ausmaß ausgeschöpft

wird.
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